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Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Bildung, Erziehung und Betreuung 
von Kindern in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflege und in Offenen Ganz-
tagsschulen im Primarbereich in Wermelskirchen (Elternbeitragssatzung) vom 
28.07.2020 

 
Präambel 

Der Bürgermeister und ein weiteres Ratsmitglied haben auf der Grundlage des § 60 der Ge-
meindeordnung (GO NW) am 01.07.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 – Allgemeines 
 
(1)  Für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in  

1. Tageseinrichtungen nach den §§ 22, 22a, 24 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), § 1 
Absätze 1, 2, § 2 Absatz 1 Sätze 4, 5, Absätze 2, 3 Kinderbildungsgesetz NRW 
(KiBiz),  

2. Kindertagespflege nach den §§ 22, 23, 24 SGB VIII, §§ 21-23 KiBiz und  
3. außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen offener Ganztagsschulen nach § 24 

Absatz 4 SGB VIII, §§ 4 Absatz 5, 51 Absatz 5 KiBiz, Ziff. 8 des Runderlasses des 
Ministeriums für Schule und Weiterbildung „Gebundene und offene Ganztagsschulen 
sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und 
Sekundarstufe I“ (offene Ganztagsschule (Grundschulen in Trägerschaft der Stadt 
Wermelskirchen) –OGS–)) 

erhebt die Stadt Wermelskirchen nach §§ 90 Absätze 1 Nr. 3, 3, 4 SGB VIII, 51 Absätze 
1, 4, 5 KiBiz einen in monatlichen Teilbeträgen zu entrichtenden öffentlich-rechtlichen, 
sozial gestaffelten Kostenbeitrag (nachfolgend Elternbeitrag genannt) zur Mitfinanzierung 
der öffentlich finanzierten (Jahres-) Betriebskosten der jeweiligen Tagesförderung.  

 
(2)  Angebote im Rahmen des Runderlasses "Zuwendungen für die Durchführung außerun-

terrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich", Ziffer 5.4.6 (z.B. 
Kurzbetreuung), sowie Maßnahmen im Rahmen der "Ganztagsoffensive für die Sekun-
darstufe I" fallen nicht unter diese Satzung. 

 
 

§ 2 - Anmeldung für die Förderung, Mitteilungspflicht der Träger 
 
(1) Die Bedarfsanzeige für die Förderung in einer Tageseinrichtung erfolgt über das elektro-

nische System Little Bird. Der schriftliche, privatrechtliche Aufnahmevertrag wird von der, 
dem bzw. den Personensorgeberechtigten mit dem jeweiligen freien Einrichtungsträger 
geschlossen und ist Grundlage für die Erhebung der Elternbeiträge nach dieser Satzung. 
Das öffentlich-rechtliche Benutzungsverhältnis beim Besuch einer städtischen Kinderta-
ges-einrichtung ist gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung der Stadt Wermelskirchen über die 
Benutzung der städtischen Kindertageseinrichtungen vom 15.04.2013 in der Fassung der 
2. Nachtrags-satzung vom 17.12.2019 ebenfalls Grundlage für die Erhebung von Eltern-
beiträgen nach dieser Satzung. 

 
(2) Das Antrags- und Bewilligungsverfahren für die Förderung in der Kindertagespflege rich-

tet sich nach § 3 der Satzung über die Förderung von Kindern in Kindertagespflege der 
Stadt Wermelskirchen. Die Bewilligung ist die Grundlage für die Erhebung der Elternbei-
träge nach dieser Satzung. 

 
(3) Die schriftliche Anmeldung für die regelmäßig verbindliche Teilnahme am außerunter-

richtlichen Angebot der Offenen Ganztagsschule erfolgt in der jeweiligen Einrichtung bzw. 
bei dem jeweiligen Träger der Förderungsmaßnahme. Der schriftliche privatrechtliche 
Aufnahmevertrag wird von der, dem bzw. den Personensorgeberechtigten mit dem jewei-
ligen Träger geschlossen und stellt die Grundlage für die Beitragspflicht nach dieser Sat-
zung dar.  
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(4) Die Träger der Kindertageseinrichtung teilen der Stadt Wermelskirchen die in § 51 Abs. 
2 KiBiz genannten Daten mit. Das gilt in entsprechender Anwendung von § 51 Abs. 2 
KiBiz auch für die Träger von Angeboten der OGS. 

 
 

§ 3 – Elternbeiträge 
 
(1) Für die Inanspruchnahme in Form der Bereitstellung eines Platzes für die Förderung des 

Kindes in einer öffentlich geförderten Tageseinrichtung für Kinder, in einer öffentlich ge-
förderten Kindertagespflege sowie für die regelmäßig verbindliche Teilnahme an außer-
unterrichtlichen Angeboten im Rahmen der OGS an Grundschulen in Trägerschaft der 
Stadt Wermelskirchen haben die Beitragspflichtigen entsprechend ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit monatliche Beiträge nach dieser Satzung zu entrichten.  
 

(2) Wenn mehrere Kinder der nach § 4 Absätze 1-3 dieser Satzung grundsätzlich beitrags-
pflichtigen Personen gleichzeitig Einrichtungen oder Angebote im Sinne von § 1 dieser 
Satzung in Anspruch nehmen, wird die Beitragspflicht bei einem Einkommen bis 50.000 
€ nur für das Kind mit dem höchsten Beitrag ausgelöst. Ab einem Einkommen über 50.000 
€ wird zusätzlich für das Kind mit dem zweithöchsten Beitrag 50 % dieses Beitrags erho-
ben. Bei gleicher Beitragshöhe erfolgt die Beitragserhebung für das ältere Kind. Jedes 
weitere Kind ist beitragsfrei. 

 
(3) (3) Sofern eines der Kinder wegen seines zukünftigen Schulbesuchs gemäß § 50 Abs. 1 

KiBiz beitragsfrei ist, gilt es als das Kind mit dem höchsten Beitrag im Sinne des Absatz 
2. Falls zudem ein weiteres der Kinder wegen seines zukünftigen Schulbesuchs gemäß 
§ 50 Abs. 1 KiBiz beitragsfrei ist und das Einkommen der beitragspflichtigen Personen 
über 50.000 € liegt, gilt es als das Kind mit dem zweithöchsten Beitrag im Sinne des 
Absatz 2. 

 
(4) Die Elternbeiträge werden in monatlichen Raten als Jahresbeitrag erhoben. Die Höhe der 

Elternbeiträge ergibt sich aus der Anlage (Beitragstabelle), die Bestandteil dieser Satzung 
ist. 

 
(5) Die Elternbeiträge enthalten keine Verpflegungskosten. Diese dürfen zusätzlich erhoben 

werden. 
 
(6) Die Träger der Tageseinrichtungen sowie der offenen Ganztagsschulen sind berechtigt, 

von den Beitragspflichtigen zusätzlich entstehende Kosten für Ferien- und Freizeit-maß-
nahmen zu erheben. 

 
(7) Der Elternbeitrag ist nach Einkommensgruppen sowie in Beiträge für Kinder unter 2 Jah-

ren und Kinder ab 2 Jahren gestaffelt und berücksichtigt die wöchentliche Förderungs-
stundenzahl. Der Beitrag für Kinder ab 2 Jahren gilt ab dem Monat, in dem das Kind 2 
Jahre alt wird. 

 
(8) Beitragsrelevante Änderungen werden ab dem 1. des Monats berücksichtigt, in dem sie 

eintreten.  
 
(9) Die Stadt Wermelskirchen behält sich vor, von der Möglichkeit des interkommunalen Aus-

gleichs gem. § 49 KiBiz in der jeweils geltenden Fassung Gebrauch zu machen. 
 

 
§ 4 - Beitragspflichtiger Personenkreis 

 
(1) Beitragspflichtig sind die Eltern und Adoptiveltern (nachfolgend Eltern genannt), mit de-

nen das Kind, das ein Förderungsangebot nach § 1 Absatz 1 dieser Satzung in Anspruch 
nimmt, zusammenlebt. 
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(2) Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern. 
 
(3) Bei Kindern, die vollstationäre Hilfen im Rahmen des SGB VIII erhalten, und eine Tages-

einrichtung für Kinder, eine Kindertagespflege oder eine Offene Ganztagsschule i.S. § 1 
dieser Satzung besuchen, besteht keine Beitragspflicht. 

 
(4) Ändert sich der Kreis der Beitragspflichtigen, ist dies bei der Berechnung des Elternbei-

trags zu berücksichtigen. 
 
(5) Beitragsschuldner sind die beitragspflichtigen Personen im Sinne von § 4 Abs. 1 und 2  

dieser Satzung. Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 

 
§ 5 - Beginn, Dauer und Ende der Beitragspflicht 

 
(1) Veranlagungszeitraum für die Tagesförderung in Einrichtungen im Sinne des § 1 Absatz 

1 Nrn. 1, 3 dieser Satzung ist das jeweilige Kindergartenjahr/Schuljahr (01.08. bis 31.07. 
des Folgejahres). In der Kindertagespflege im Sinne des § 1 Absatz 1 Nr. 2 dieser Sat-
zung entspricht der Beitragszeitraum dem Bewilligungszeitraum. 

 
(2) Die Beitragspflicht beginnt in der Kindertagespflege mit dem im Bewilligungsbescheid ge-

nannten Zeitpunkt. Die Beitragspflicht beginnt bei der Förderung in einer Kindertagesein-
richtung bzw. in der OGS ab dem im Aufnahmevertrag genannten Monat, mit bzw. in dem 
der Platz im jeweiligen Tagesförderungsangebot bereitgestellt wird; dies ist grundsätzlich 
der Beginn des Kindergarten-/Schuljahres. Für die Feststellung ist die Mitteilung des Trä-
gers nach § 2 Abs. 4 dieser Satzung maßgeblich. Erfolgt eine Aufnahme während eines 
laufenden Veranlagungszeitraumes, so ist der Beitrag ab dem 1. des Monats zu entrich-
ten, in dem der Förderungsplatz vertraglich vorgehalten wird.  

 
(3) Die Beitragspflicht besteht unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme der För-

derungsleistung und erstreckt sich auf alle Monate, in denen ganz oder teilweise ein Auf-
nahmevertrag besteht.  

 
(4) Die Beitragspflicht endet zum Letzten des Monats, in dem der Aufnahmevertrag endet 

oder die mit dem Träger des jeweiligen Tagesförderungsangebotes vereinbarte Kündi-
gung des Platzes wirksam wird; für die Feststellung ist die Mitteilung des Trägers nach § 
2 Abs. 4 dieser Satzung maßgeblich. Endet der Vertrag im Laufe eines Monats, so ist der 
Elternbeitrag für den vollen Monat zu entrichten, in dem der Vertrag endet.  

 
(5) Absatz 4 gilt auch für den Fall einer außerordentlichen Kündigung. Widerspricht der Trä-

ger der Kündigung, gilt Folgendes: Wird die Förderungsleistung weiterhin in Anspruch 
genommen, besteht für jeden angefangenen Monat dieser Inanspruchnahme die Bei-
tragspflicht für den vollen Monat. Wird die Förderungsleistung nicht mehr in Anspruch 
genommen, erweist sich die außerordentliche Kündigung aber als unwirksam, besteht für 
jeden angefangenen Monat die Beitragspflicht für den vollen Monat, es sei denn, der frei 
gewordene Förderungsplatz konnte anderweitig besetzt werden. 

 
(6) Bestehen für ein Kind zeitgleich ergänzende Aufnahmeverträge (Randstundenbetreu-

ung), so ist der Elternbeitrag von den Beitragspflichtigen für die Dauer der zeitgleichen 
Inanspruchnahme für jeden Förderungsplatz zu leisten.  

 
(7) In Ferienzeiten ist der Beitrag ebenfalls zu entrichten. Der Beitrag ist ferner auch dann in 

voller Höhe zu zahlen, wenn das Kind nicht an allen Tagen des Monats gefördert wird, 
die Beitragspflicht wird auch durch Schließungs- oder Ausfallzeiten der Tageseinrichtun-
gen und der OGS nicht berührt. Bei vorübergehenden Unterbrechungen oder Einschrän-
kungen der Förderung, insbesondere durch Betriebsstörungen, Streik oder Naturereig-
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nisse, haben die Beitragspflichtigen keinen Anspruch auf Beitragsminderung. Ausfallzei-
ten in der Förderung in einer Tagespflegestelle berühren die Beitragspflicht ebenfalls 
nicht. 

 
 

§ 6 - Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit/ Ermittlung des maßgeblichen Einkommens 
 
(1) Die Beitragspflichtigen werden entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zur 

Zahlung von Elternbeiträgen herangezogen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit richtet 
sich nach dem für die Beitragsermittlung maßgeblichen, in Absätzen 2-6 definierten Ein-
kommen. Maßgebend für die Bemessung des Elternbeitrages ist jeweils das in dem Ka-
lenderjahr (1.1. bis 31.12. = Jährlichkeitsprinzip), für das der Elternbeitrag festzusetzen 
ist, tatsächlich erzielte, elternbeitragsrelevante Einkommen der Beitragspflichtigen.  

 
(2) Maßgebliches Einkommen ist zunächst die Summe der positiven Einkünfte der Beitrags-

pflichtigen im Sinne des § 2 Absätze 1, 2 und 5a S. 2 EStG (Gewinn bzw. Überschuss 
der (Brutto-)Einnahmen über die Werbungskosten, bei Einkünften aus Kapital abzüglich 
des Sparerpauschbetrages, und abzüglich der als steuerliche Sonderausgabe festgestell-
ten Kinderbetreuungskosten) in der jeweils geltenden Fassung und vergleichbarer Ein-
künfte, die im Ausland erzielt werden. Der Werbungskostenabzug bei ausländischen Ein-
künften erfolgt wie bei inländischen Einkünften. Vorschriften des EStG insbesondere über 
Freibeträge, Freigrenzen, Steuerbefreiungen, Sonderausgaben mit Ausnahme des § 2 
Absatz 5a S. 2 EStG, außergewöhnliche Belastungen sind für den Einkommensbegriff 
nach dieser Satzung nicht von Bedeutung und mindern das Einkommen nicht. Ein Aus-
gleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammenveran-
lagten Ehegatten ist nicht zulässig.  

 
(3) Dem Einkommen im Sinne des Absatzes 2 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistun-

gen sowie die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen 
für die Beitragspflichtigen und das Kind bzw. die Kinder, für das der Elternbeitrag gezahlt 
wird bzw. die Elternbeiträge gezahlt werden, hinzuzurechnen. 

 
(4) Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften so-

wie der Kinderzuschlag nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes sind nicht hinzuzurech-
nen. Ferner bleibt das Elterngeld bzw. das Elterngeld Plus nach dem Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz bis zu den in § 10 Abs. 1 bzw. § 10 Abs. 3 dieses Gesetzes genann-
ten Beträgen unberücksichtigt. Bei Mehrlingsgeburten vervielfachen sich die vorgenann-
ten Beträge mit der Zahl der geborenen Kinder. Darüber hinaus bleiben das Baukinder-
geld des Bundes sowie die Eigenheimzulage außer Betracht. 

 
(5) Bezieht eine beitragspflichtige Person Einkünfte aus einem sozialversicherungsfreien 

Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der Ausübung eines Mandats und 
steht ihr auf Grund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versor-
gung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist sie in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nachzuversichern, dann ist dem Einkommen aus diesem sozialversicherungs-
freien Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis bzw. diesem Mandat nach Abzug der Wer-
bungs- und Kinderbetreuungskosten und des Sparerpauschbetrages ein Betrag von 10 
v.H. hinzuzurechnen.  

 
(6) Für das dritte und jedes weitere Kind, sind die nach § 32 Absatz 6 EStG jeweils zu ge-

währenden Freibeträge von dem nach den Absätzen 2-5 ermittelten Einkommen abzu-
ziehen. 

 
(7) Bei Förderungsbeginn oder sofern das tatsächliche Einkommen nicht bekannt ist, erfolgt 

die Beitragsfestsetzung vorläufig, ggfs. nach dem Einkommen des vorangegangenen Ka-
lenderjahres, jedoch ohne den Abzug der Kinderbetreuungskosten nach § 2 Abs. 5a Satz 
2 EStG. Für nachfolgende Kalenderjahre ist auf das nach Satz 1 ermittelte Einkommen 
abzustellen. Abweichend hiervon ist auf das zu erwartende Kalenderjahreseinkommen 
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abzustellen, wenn sich abzeichnet, dass dieses Einkommen niedriger oder höher ist, als 
das nach Satz 2 ermittelte Einkommen. 

 
(8) Ergibt sich im laufenden Jahr eine Änderung des Einkommens oder ist diese bereits ein-

getreten, so ist das prognostizierte Einkommen maßgeblich, dass sich aus den bereits 
erhaltenen und den zu erwartenden Einkünften ergibt. Zu erwartende Einmal- und Son-
derzahlungen sowie die die Bemessungsgrundlage beeinflussenden persönlichen Ver-
hältnisse sind dabei jeweils zu berücksichtigen. Bei selbständiger Arbeit gilt für die vor-
läufige Festsetzung der von einem Steuerberater ermittelte Gewinn (lt. betriebswirtschaft-
licher Auswertung oder lt. Gewinn- und Verlustrechnung oder aufgrund einer Einschät-
zung) als Bemessungsgrundlage.  

 
(9) Die Einkommensermittlung entfällt, wenn und solange sich die Beitragspflichtigen gegen-

über der Stadt Wermelskirchen zur Zahlung des höchsten nach der jeweils gültigen Ein-
kommensgruppe für die gewählte Förderungsform ausgewiesenen Elternbeitrages erklä-
ren.  

 
 

§ 7 – Beitragsbefreiung, Erlass und Teilerlass des Beitrages 
 
(1) Für ein Kind, das in der Zeit zwischen dem 01. Januar und dem 30. September 4 Jahre 

alt wird, ist gemäß § 50 Abs. 1 KiBiz ab dem 01. August dieses Kalenderjahres bis zu 
dessen Einschulung kein Elternbeitrag mehr zu leisten. 

 
(2) Beziehen Beitragspflichtige oder das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt werden soll,  

(1) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Sozialgesetzbuch II 
(SGB II) oder  

(2) Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) (§§ 27 ff., §§ 41 ff SGB XII) oder  

(3) Leistungen zur Deckung des Lebensunterhalts nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz oder  

(4) Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (Miet- oder Lastenzuschuss) oder  
(5) Kinderzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes,  
(6) werden für die nachgewiesene Dauer des Bezugs dieser Leistung/en keine Eltern-

beiträge erhoben. 
 
(3) Der Elternbeitrag wird auf Antrag den beitragspflichtigen Personen erlassen, wenn diesen 

und dem betreuten Kind die Belastung nicht zuzumuten ist. Die Prüfung der wirtschaftli-
chen Zumutbarkeit erfolgt analog der Regelung in § 90 Absatz 2 Satz 3 SGB VIII in ent-
sprechender Anwendung der §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB XII). 

 
 

§ 8 - Auskunfts- und Anzeigepflichten 
 
(1) Die bzw. der Beitragspflichtige/n hat bzw. haben sich innerhalb eines Monats nach Erhalt 

der „Verbindlichen Erklärung zum Elterneinkommen“ der Stadt Wermelskirchen (Kinder-
tageseinrichtung und OGS) bzw. mit Antragstellung bei der Stadt Wermelskirchen (Kin-
dertagespflege) verbindlich zu ihrer Einkommenssituation zu erklären und alle Tatsachen, 
die für die Bemessung des Elternbeitrags maßgeblich sind, schriftlich mitzuteilen und die 
erforderlichen Nachweise, insbesondere über das maßgebliche Einkommen, vorzulegen.  

 
(2) Abweichend von Absatz 1 ist bzw. sind die bzw. der Beitragspflichtige/n während des 

gesamten Veranlagungszeitraumes verpflichtet, Veränderungen der persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse, soweit sie für die Bemessung des Elternbeitrages maßgeb-
lich sind, unverzüglich und unaufgefordert der Stadt Wermelskirchen mitzuteilen.  
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(4) Unabhängig von den vorgenannten Pflichten ist Stadt Wermelskirchen aus Gründen der 
Beitragsgerechtigkeit jederzeit berechtigt, die Angaben über die persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Beitragspflichtigen – innerhalb der vierjährigen Festset-
zungsverjährungsfrist auch rückwirkend – zu überprüfen.  

 
(3) Kommen die Beitragspflichtigen ihren Auskunfts-, Nachweis- und Anzeigepflichten nach 

Absatz 1 und 2 Satz 1 nicht oder nicht in ausreichendem Maße nach, so ist der für die 
jeweilige Förderungsart des Kindes höchste Elternbeitrag zu leisten. 

 
(4) Wer diesen Pflichten zuwider handelt, kann wegen einer Ordnungswidrigkeit im Sinne 

des § 20 Abs. 2 Buchstabe b Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) mit einer Geldbuße 
bis zu fünftausend Euro belangt werden. 

 
 

§ 9 – Beitragsfestsetzung 
 
(1) Die Elternbeiträge werden von der Stadt Wermelskirchen durch Festsetzungsbescheid 

erhoben. Der Beitrag wird im Bescheid für das jeweils zahlungspflichtige Kind festgesetzt. 
Ergeben sich bei der zeitgleichen Tagesförderung von Geschwisterkindern (dazu zählen 
auch adoptierte und Pflege-Geschwisterkinder) Beiträge in gleicher Höhe, so wird der 
Beitrag für die Tagesförderung des jeweils älteren Kindes festgesetzt. 

 
(2) Ändert sich der Kreis der Beitragspflichtigen nach § 4 dieser Satzung, so sind mit Beginn 

des Monats, in dem die Änderung eintritt, die neuen Beitragspflichtigen nach Maßgabe 
des § 6 dieser Satzung zu veranlagen. 

 
(3) Bei Einkommensänderungen werden diese durch einen Änderungsbescheid für das be-

treffende Kalenderjahr berücksichtigt. Änderungen in der wöchentlichen Förderungszeit 
werden ebenfalls durch Änderungsbescheid, der ab dem Monat der Änderung der Förde-
rungszeit ergeht, berücksichtigt.  

 
(4) Bei einer vorläufigen Festsetzung des Elternbeitrages oder Festsetzung nach § 6 Absatz 

7 dieser Satzung erfolgt die endgültige Festsetzung nach Vorlage der erforderlichen Ein-
kommensunterlagen.  

 
(5) Wird bei einer Überprüfung oder nach Vorlage durch die Beitragspflichtigen erst rückwir-

kend das Kalenderjahreseinkommen abschließend festgestellt und führt dies zur Zugrun-
delegung einer anderen Einkommensgruppe als der bisherigen, so ergeht für den Eltern-
beitrag für die Monate Januar bis Dezember des betreffenden Kalenderjahres ein weiterer 
Festsetzungsbescheid. 

 
(6) Sind Elternbeiträge aufgrund von unrichtigen oder unvollständigen Einkommensangaben 

oder wegen Unterbleiben der Mitteilung von Änderungen in den persönlichen Verhältnis-
sen oder Einkommensverhältnissen zu gering festgesetzt, so ergeht für den Elternbeitrag 
ein weiterer Festsetzungsbescheid. 

 
(7) Die Verjährungsfrist für die rückwirkende Überprüfung und Festsetzung von Elternbeiträ-

gen beträgt 4 Jahre. Sie beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beiträge ent-
standen sind. 

 
 

§ 10 - Fälligkeit des Beitrages 
 
(1) Der Elternbeitrag wird am 1. eines jeden Monats fällig und ist an die Stadt Wermelskirchen 

zu entrichten.  
 



Ortsrecht der Stadt Wermelskirchen  

 

  
BEZEICHNUNG: Elternbeiträge Seite: 7 ORDNUNGSNUMMER: 5.09-00-2020 

(2) Ergibt sich eine Nachzahlung infolge eines weiteren Festsetzungs- oder eines Ände-
rungsbescheides, sind die Elternbeiträge einen Monat nach dem Datum des entsprechen-
den Bescheides in einer Summe fällig. 

 
 

§ 11 – Vollstreckung 
 
Die Beiträge können nach § 1 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW) im Ver-
waltungszwangsverfahren beigetrieben werden. 
 

 
§ 12 – Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die für die Beitragserhebung erforderlichen personenbezogenen Daten des/der Beitrags-
pflichtigen und des Kindes/der Kinder werden verarbeitet gemäß Sozialgesetzbuch I, Sozi-
algesetzbuch VIII, Sozialgesetzbuch X, Kinderbildungsgesetz, Schulgesetz Nordrhein-
Westfalen und dieser Satzung sowie auf der Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung 
und des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen. 

 
(2) Für diesen Zweck werden folgende Daten verarbeitet: Name, Vorname und Adresse 

des/der Beitragspflichtigen und des Kindes, Geburtsdatum des Kindes, ggf. Getrenntle-
ben der Eltern, Name und Vorname der leiblichen Geschwisterkinder, Einkommensver-
hältnisse des/der Beitragspflichtigen, ggf. Angabe, ob das Jahresbruttoeinkommen über 
oder unter 140.000 € (Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege) bzw. 80.000 € (OGS) 
liegt, ggf. Telefonnummer und ggf. E-Mail-Adresse des/der Beitragspflichtigen. Mit diesen 
Daten verbunden werden: Beitragszahlungen, Wochenstunden der Förderung, Beginn- 
und Beendigungsdaten. 

 
(3) Die Daten werden im Januar desjenigen Jahres, das dem Ablauf der Verjährungsfrist des 

§ 9 Abs. 6 folgt, gelöscht. 
 

 
§ 13 – Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 1. August 2020 in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die „Satzung der Stadt Wermelskirchen zur Erhebung 

von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von Kindern in Wermelskirchen vom 
12.12.2012“ in der Fassung der 2. Nachtragssatzung vom 01.04.2019 außer Kraft. 

 
(Die Amtliche Bekanntmachung in den Lokalzeitungen erfolgte am 31.07.2020) 
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BEZEICHNUNG: Elternbeiträge Seite: 8 ORDNUNGSNUMMER: 5.09-00-2020 

Anlage zur Satzung der Stadt Wermelskirchen zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von Kindern 
 

Elternbeitragstabelle gültig seit 01.08.2013 
 

Monatlicher Elternbeitrag für wöchentliche Betreuungszeit für Kinder ab 2 Jahre 

Einkommen bis 15 Stunden bis 25 Stunden bis 35 Stunden bis 45 Stunden bis 55 Stunden Hort/OGS 

bis voll halb voll halb voll halb voll halb voll halb voll halb 

30.000 € 0,00 €   0,00 €   0,00 €   0,00 €   0,00 €   0,00 €   

40.000 € 20,00 €   30,00 €   40,00 €   50,00 €   60,00 €   50,00 €   

50.000 € 32,50 €   45,00 €   57,50 €   70,00 €   82,50 €   75,00 €   

60.000 € 47,50 € 23,75 € 62,50 € 31,25 € 77,50 € 38,75 € 92,50 € 46,25 € 107,50 € 53,75 € 100,00 € 50,00 € 

70.000 € 65,00 € 32,50 € 82,50 € 41,25 € 100,00 € 50,00 € 117,50 € 58,75 € 135,00 € 67,50 € 125,00 € 62,50 € 

80.000 € 85,00 € 42,50 € 105,00 € 52,50 € 125,00 € 62,50 € 145,00 € 72,50 € 165,00 € 82,50 € 150,00 € 75,00 € 

90.000 € 107,50 € 53,75 € 130,00 € 65,00 € 152,50 € 76,25 € 175,00 € 87,50 € 197,50 € 98,75 € 150,00 € 75,00 € 

100.000 € 132,50 € 66,25 € 157,50 € 78,75 € 182,50 € 91,25 € 207,50 € 103,75 € 232,50 € 116,25 € 150,00 € 75,00 € 

110.000 € 160,00 € 80,00 € 187,50 € 93,75 € 215,00 € 107,50 € 242,50 € 121,25 € 270,00 € 135,00 € 150,00 € 75,00 € 

120.000 € 190,00 € 95,00 € 220,00 € 110,00 € 250,00 € 125,00 € 280,00 € 140,00 € 310,00 € 155,00 € 150,00 € 75,00 € 

130.000 € 222,50 € 111,25 € 255,00 € 127,50 € 287,50 € 143,75 € 320,00 € 160,00 € 352,50 € 176,25 € 150,00 € 75,00 € 

über 130.000 € 237,50 € 118,75 € 270,00 € 135,00 € 302,50 € 151,25 € 335,00 € 167,50 € 367,50 € 183,75 € 150,00 € 75,00 € 

 
Monatlicher Elternbeitrag für wöchentliche Betreuungszeit für Kinder unter 2 Jahren 

Einkommen bis 15 Stunden bis 25 Stunden bis 35 Stunden bis 45 Stunden bis 55 Stunden 

bis voll halb voll halb voll halb voll halb voll halb 

30.000 € 0,00 €   0,00 €   0,00 €   0,00 €   0,00 €   

40.000 € 40,00 €   60,00 €   80,00 €   100,00 €   120,00 €   

50.000 € 65,00 €   90,00 €   115,00 €   140,00 €   165,00 €   

60.000 € 95,00 € 47,50 € 125,00 € 62,50 € 155,00 € 77,50 € 185,00 € 92,50 € 215,00 € 107,50 € 

70.000 € 130,00 € 65,00 € 165,00 € 82,50 € 200,00 € 100,00 € 235,00 € 117,50 € 270,00 € 135,00 € 

80.000 € 170,00 € 85,00 € 210,00 € 105,00 € 250,00 € 125,00 € 290,00 € 145,00 € 330,00 € 165,00 € 

90.000 € 215,00 € 107,50 € 260,00 € 130,00 € 305,00 € 152,50 € 350,00 € 175,00 € 395,00 € 197,50 € 

100.000 € 265,00 € 132,50 € 315,00 € 157,50 € 365,00 € 182,50 € 415,00 € 207,50 € 465,00 € 232,50 € 

110.000 € 320,00 € 160,00 € 375,00 € 187,50 € 430,00 € 215,00 € 485,00 € 242,50 € 540,00 € 270,00 € 

120.000 € 380,00 € 190,00 € 440,00 € 220,00 € 500,00 € 250,00 € 560,00 € 280,00 € 620,00 € 310,00 € 

130.000 € 445,00 € 222,50 € 510,00 € 255,00 € 575,00 € 287,50 € 640,00 € 320,00 € 705,00 € 352,50 € 

über 130.000 € 475,00 € 237,50 € 540,00 € 270,00 € 605,00 € 302,50 € 670,00 € 335,00 € 735,00 € 367,50 € 

 
Erläuterung: 
Betreuungsumfang in Kindertagesstätten (außer Hort und OGS): bis 25 / 35 / 45 Stunden wöchentlich 
Betreuungsumfang in Tagespflege: bis 15 / 25 / 35 / 45 / 55 Stunden wöchentlich 


